
  
 

Umwelt-Förderungen 
Maßnahmen zur Treibhausgas-Reduktion 

Detaillierte Infos: www.moedling.at/umweltfoerderung, mail: energie@moedling.at 
Impressum: Stadtgemeinde Mödling, Pfarrgasse 9, 2340 Mödling 

E-LADESTATIONEN 

Gefördert wird der Neukauf einer Ladestation 
bzw. einer Wallbox zum Laden eines PKW‘s.  

→ Förderhöhe 200 € pro Ladestation 
→ Für leistungsstarke DC-Ladestationen 

erhalten Betriebe 500 € 
Förderung von (Elektro-)Transporträdern, Elektro-
Mopeds und Elektro-Fahrrädern 
 

THERMISCHE SOLARANLAGE 

Der Wasserspeicher muss mindestens 300 Liter 
groß sein. 

→ Solaranlagen für die 
Warmwasserbereitung 700 € (mind. 4m²) 

→ Solaranlagen für Warmwasser und 
Zusatzheizung 1.000 € (mind. 15m²) 

Für jede weitere Wohneinheit, die die Anlage versorgt, 

erhöht sich die Förderung um 100 €. 

 

DÄMMUNG DER GEBÄUDEHÜLLE 
(Wohngebäude mit Fertigstellungsmeldung älter als 10 

Jahre) 

Dämmung einzelner Bauteile: 

Außenwand   max. 500 € 

Obere Decke/Dach  max. 400€ 

Kellerdecke/Fußboden  max. 300€ 

Fenster   max. 300 € 

Die max. Förderhöhe aller Bauteile: 800 € 

Bei Generalsanierungen mit Energieausweis: 

HWB <= 60kWh/m² Jahr max. 700 € 

HWB <= 40kWh/m² Jahr max. 900 € 

HWB <= 20kWh/m² Jahr max. 1200€ 
Bei Verwendung ökologischer Dämmstoffe 

verdoppeln sich die Förderbeträge! 

PHOTOVOLTAIKANLAGE UND 
STROMSPEICHER 

→ PV-Anlage: 200 € je vollendetem kWp, 
maximal 1.000 € 

→ Stromspeicher für die PV-Anlage:  

100 € je kWh, maximal 1.000 € 

→ PV-Kleinstanlage (≤ 0,8 kWp) max. 160 € 

WÄRMEPUMPE FÜR DIE RAUMHEIZUNG 

Gefördert werden Erdreich-Wasser oder 

Wasser-Wasser-Wärmepumpen mit einem 

Förderbetrag von 300 €. 
Für jede weitere Wohneinheit, die die Anlage 

versorgt, erhöht sich die Förderung um 50 €. 

Wird die Wärmepumpe mit 100% Ökostrom 

betrieben, verdoppeln sich diese Förderbeträge! 

BIOMASSEHEIZUNG 

Gefördert werden Holzvergaserkessel, Pellets- 

und Hackgutheizanlagen sowie Heizeinsätze in 

fest gesetzten Öfen mit einem Förderbetrag von 

800 €, wenn sie vorhandene fossile Heizanlagen 

ersetzten. 

FERNWÄRMEANSCHLUSS 
In bestehenden Wohngebäuden werden 
Fernwärmeanschlüsse mit einem Betrag in der 
Höhe von 500 € gefördert, wenn dadurch eine öl- 
oder gasbetriebene Heizanlage ersetzt wird.  

 

"LEUCHTTURMPROJEKTE" der 

Energieeffizienz oder des Klimaschutzes 

Für frei eingereichte Projekte vergibt eine 

Fachjury bis zu 5.000 €. 


